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Sicherheit bei der BinnenfischereiSicherheit bei der BinnenfischereiSicherheit bei der BinnenfischereiSicherheit bei der Binnenfischerei    

DAS GILT IMMER 

 

 Gefahr des Ertrinkens oder Versinkens im schlammigen Teichboden 

 Gefährdet sind vor allem Nichtschwimmer 

 Um im Frühjahr und Sommer kurz- und langfristige Hautschäden zu vermeiden, 
möglichst alle Hautpartien mit Kleidung sowie mit Sonnenschutzcreme schützen. 

 Sicherstellung der Ersten Hilfe                                                                             

DESHALB 

 Gefährdungsbeurteilung durchführen 

 Unterweisung aller Personen 

 Muster-Betriebsanweisung „Binnenfischerei“ beachten 

 Koordination der Arbeiten zwischen allen beteiligten Personen 

 Bereitstellung von ausreichendem Erste-Hilfe-Material (Verbandskasten) 

GEEIGNETE RETTUNGSMITTEL ZUR VERFÜGUNG STELLEN 

 Rettungsmittel sind z. B. 

• Rettungsring mit Sicherheitsleine 

• Rettungswesten oder -kragen 

• Rettungshaken, Rettungsstangen 

 Personen müssen bei der Fahrt mit Booten Schwimmwesten tragen 

 Auf rutschhemmende Beläge in den Booten achten 

 Rettungsmittel auf dem Boot mitführen 

 In Betriebsanlagen Rettungsmittel am Ufer gut sichtbar und erreichbar anbringen 

ARBEITEN AN TEICHEN, HÄLTERN UND FISCHZUCHTANLAGEN 

 Vorsicht bei schlammigen Teichböden! 

 Beim Ablassen von Teichen auf einen sicheren Standplatz achten 

 Zum Entfernen der Staubretter Haken und Stangen verwenden 

 Bei Arbeiten in Wathosen muß eine zweite Person anwesend sein 

 Fahrzeuge mit Zwillings- oder Gitterrädern verwenden 
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 Nicht unter schwenkenden Maschinen aufhalten, Absprache mit dem Hebezeugführer 

 Krane nach Bedienungsanleitung durch befähigte Person oder zuständige 
Überwachungsstelle prüfen lassen 
 

Hältern und Fischzuchtanlagen 

 Zutritt nur für befugte Personen 

 Sicherung gegen Hineinstürzen von Personen in Arbeitsbereichen, unabhängig von 
der Höhe über Wasseroberfläche 

 Wege für Fahrzeuge ausreichend befestigen, Beckenränder mit Anfahrschutz 
versehen (30 cm) 

 Bereitstellung von Rettungsmitteln 

 

Stationäre Arbeitsplätze auf dem Wasser, z. B. Ponton oder Netzkäfiganlagen 

 Rettungsmittel bereitstellen und tragen  

 Sicherung gegen Abtreiben 

 Ausreichende Tragfähigkeit, Stabilität und Rutschfestigkeit der begehbaren Bereiche 

 Sicherung gegen Hineinstürzen von Personen, unabhängig von der Höhe über 
Wasseroberfläche 

 

Bei der Verwendung von Kalkprodukten gilt: 

 Sicherheitsdatenblatt beachten 

 Witterungsbedingungen beachten (z. B. Windrichtung) 

 Staubentwicklung vermeiden 

ARBEITEN AUF DEM EIS 

Im Notfall ist eine sofortige Hilfe erforderlich. 

 Tragfähigkeit des Eises vorher gründlich prüfen (z. B. Eisaxt oder Eisbohrer) 

 Prüfperson muss Rettungsweste tragen und zusätzlich Sicherungsseil verwenden 

 Hilfeleistung durch eine zweite Person sicherstellen 

 Freigeeiste Löcher kennzeichnen 

BETRIEB VON FISCHEREIFAHRZEUGEN 

 Auswahl entsprechend dem Einsatz- und den Gewässerbedingungen 

 Auf Stabilität und Tragfähigkeit der Boote achten 

 Vor Antritt der Fahrt verkehrs- und betriebssicheren Zustand prüfen 

 Witterungsbedingungen beachten 
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ARBEITEN AN FESTSTEHENDEN FISCHFANGGERÄTEN 

 Hamenfischerei: Bereich der Hamenöffnung und der Ankerleinen nicht befahren 

 Stationärer Aalfang: Aufenthalt nur bei abgeschlossener und abgesicherter 
Zuflussabsperrung; Türen und Einstiegsluken gegen unbeabsichtigtes Schließen 
sichern 

ALLEINARBEIT 

Alleinarbeit liegt immer dann vor, wenn eine Person allein, außerhalb von Ruf- und Sichtweite 
zu anderen Personen, Arbeiten ausführt. 

 

Lässt sich Alleinarbeit nicht vermeiden, so ist sicherzustellen, dass im Gefahrfall Erste Hilfe 
gewährleistet ist 

 z. B. durch ein Handy vor Ort (vor Beginn der Tätigkeit ist die Netzabdeckung zu 
prüfen) 

 z. B. durch Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) 

 durch regelmäßiges Aufsuchen des Arbeitsplatzes bzw. regelmäßige 
Kontaktaufnahme über Funk/Mobilfunk 

FISCHVERARBEITUNG 

Rutschgefahr auf Fußböden, deshalb 

 rutschhemmende Fußbodenbeläge einsetzen 

 regelmäßig von gleitfördernden Stoffen reinigen 

 geeignete Roste und Abdeckungen auswählen 

 Schuhwerk mit rutschhemmenden Sohlen tragen 

 zum Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen schnitt- und stichfeste Handschuhe 
verwenden, z. B. Kettenhandschuhe 
 

Verwendung von Schutzgasen 

 Kein Zutritt für Unbefugte 

 Schutzgase nicht einatmen 

 Sicherheitsdatenblatt beachten 

 Arbeits- bzw. Lagerbereiche ausreichend belüften (Erstickungsgefahr) 

 Prüffristen der Lagerbehälter einhalten 

 Gasflaschen so aufstellen, dass keine mechanische Einwirkung, Brand- oder 
Explosion entsteht 

 Gasflaschen vor starker Erwärmung schützen und gegen Umsturz sichern 
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RÄUCHEREI 

Bei manueller Reinigung, insbesondere mit Rauchharzentferner Hypochlorid 

 Sicherheitsdatenblatt beachten 

 Arbeitsbereiche von Rauch und Rauchgasen freihalten (Möglichkeiten der Lüftung 
prüfen) 

 Fettdämpfe durch wirksame Raumbe- und Raumentlüftung vermeiden 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Binnenfischerei finden Sie in der Broschüre B39 
und im Flyer18 der SVLFG. Sie können auch den Suchbegriff „Binnenfischerei“ auf der Seite 
der SVLFG eingeben. Dort steht auch eine Muster-Betriebsanweisung „Binnenfischerei“ zur 
Verfügung. 

Broschüre B39 

 

 

Flyer F18 

 


